
 

 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

An die Uzin Utz Aktiengesellschaft, Ulm 

 

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzern-Lageberichts 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Konzernabschluss der Uzin Utz Aktiengesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften 

(der Konzern) - bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018, der Konzerngesamter-

gebnisrechnung, der Entwicklung des Konzerneigenkapitals und der Konzernkapitalflussrechnung für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Konzern-Anhang, ein-

schließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft. Darüber 

hinaus haben wir den Konzern-Lagebericht der Uzin Utz Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Die Konzernerklärung zur Unternehmensführung, den 

Corporate Governance-Bericht nach Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex sowie 

die nichtfinanzielle Konzernerklärung haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten nicht inhaltlich geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 

 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie 

in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 

deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kon-

zerns zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2018 und  

 

 vermittelt der beigefügte Konzern-Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzern-Lagebericht in Einklang 

mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 

Konzern-Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten Konzernerklärung 

zur Unternehmensführung und der nichtfinanziellen Konzernerklärung. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzern-Lageberichts geführt hat.  



 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzern-Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden "EU-

APrVO") unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Konzernabschlusses und des Konzern-Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-

hend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 

europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine 

verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-Lagebericht zu die-

nen. 

 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemä-

ßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang 

mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsur-

teils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.  

 

 Werthaltigkeit der im Konzernabschluss ausgewiesenen Geschäfts- oder Firmenwerte 

 Erstkonsolidierung der neu erworbenen Gesellschaften 

 Bilanzierung von Investment Property nach IAS 40  

 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir wie folgt strukturiert: 

 

1) Beschreibung des Sachverhalts, einschließlich Verweis auf zugehörige Angaben im Konzern-

abschluss und 

2) prüferisches Vorgehen. 

 

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht bedeutsamsten Prüfungssachverhalte dar: 

 

Werthaltigkeit der im Konzernabschluss ausgewiesenen Geschäfts- oder Firmenwerte 

 

Beschreibung des Sachverhalts 

 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Angaben im 

Konzern-Anhang im Abschnitt „Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlus-

ses“. Angaben zur Entwicklung der Geschäfts- oder Firmenwerte sowie zu durchgeführten Wertmin-

derungstests finden sich im Konzern-Anhang unter den Angaben „Geschäfts- und Firmenwerte“ und 

„Impairment“. 

 

Im Konzernabschluss der Uzin Utz AG werden zum 31. Dezember 2018 unter dem Bilanzposten "Im-

materielle Vermögenswerte" Geschäfts- oder Firmenwerte ausgewiesen. Geschäfts- oder Firmen-

werte werden jährlich zum 30. September des Geschäftsjahres sowie anlassbezogen einem Werthal-

tigkeitstest (dem so genannten "Impairment Test") unterzogen. Im Rahmen des Impairment Test wird 



 

 

der Buchwert von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, welche grundsätzlich die rechtlichen Ein-

heiten des Konzernabschlusses darstellen, mit deren erzielbaren Betrag verglichen. Bei der Uzin Utz 

AG entspricht dieser Betrag regelmäßig dem Nutzungswert, der mittels eines Bewertungsmodells 

nach dem "Discounted-Cashflow-Verfahren" ermittelt wird. Das Ergebnis dieser Bewertung ist in ho-

hem Maße von der Einschätzung der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse sowie den verwendeten Kapi-

talkosten abhängig und die Bewertung daher mit einer erheblichen Schätzungsunsicherheit behaftet. 

Es besteht das Risiko für den Konzernabschluss, dass Minderungen der Werthaltigkeit nicht oder zu 

spät erkannt werden. Aus unserer Sicht war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von 

besonderer Bedeutung. 

 

Prüferisches Vorgehen 

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir den Prozess zur Durchführung des Werthaltigkeitstests der 

Geschäfts- oder Firmenwerte analysiert und eine Prüfung der darin enthaltenen rechnungslegungs-

relevanten Kontrollen vorgenommen. Wir haben uns von der Angemessenheit des dem Werthaltig-

keitstest zugrunde liegenden Bewertungsmodells überzeugt, insbesondere hinsichtlich der zur An-

wendung gelangten Bewertungsgrundsätze sowie der formalen und rechnerischen Richtigkeit des 

Berechnungsschemas. Gesondert haben wir uns von der Angemessenheit der bei der Berechnung 

verwendeten künftigen Zahlungsströme überzeugt, indem ein Abgleich mit den aktuellen Daten aus 

der von der Uzin Utz AG erstellten fünfjährigen Unternehmensplanung sowie eine Abstimmung mit 

allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen erfolgte. Wir haben uns mit den zugrunde 

gelegten Annahmen und Parametern einschließlich der risikoäquivalenten Kapitalisierungszinssätze 

auseinandergesetzt. Ferner haben wir ergänzend geprüft, inwieweit eine für möglich gehaltene Än-

derung von der Berechnung zugrunde liegenden Annahmen, welche auch von volkswirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen abhängen können, die außerhalb der Einflussmöglichkeit des Konzerns liegen, 

einen möglichen Wertminderungsbedarf begründen könnte. 

 

Erstkonsolidierung der neu erworbenen Gesellschaften 

 

Beschreibung des Sachverhalts 

 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Angaben im 

Konzern-Anhang im Abschnitt „Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlus-

ses“. Angaben zur Erstkonsolidierung neu erworbener Tochtergesellschaften finden sich im Konzern-

Anhang unter den Angaben „Konsolidierungsmethoden“ und „Änderungen im Konsolidierungskreis“.  

 

Im Geschäftsjahr 2018 wurde der Erwerb der Tochtergesellschaften Korbach  Werkzeug Compag-

nie GmbH & Co. KG. und Pajarito Warenhandelsgesellschaft mbH sowie über die Dachgesellschaft 

COFOBO Holding B.V. der Erwerb der Tochtergesellschaften  

Forinn B.V. und Bosgoed Groothandel B.V. abgeschlossen. Die Bilanzierung erfordert Einschätzun-

gen der gesetzlichen Vertreter bei der Beurteilung der Transaktionen als Unternehmenszusammen-

schluss. Zudem wurden Annahmen bei der Bestimmung der übertragenen Gegenleistung sowie bei 

dem Ansatz und der Bewertung der erworbenen immateriellen Vermögenswerte und der Schulden 

aus Vertragsverhältnissen im Rahmen der (teils vorläufigen) Kaufpreisallokation getroffen. Aufgrund 

der Komplexität der Transaktionen besteht ein bedeutsames Risiko wesentlich falscher Darstellun-

gen. Aus unserer Sicht war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeu-

tung. 

 

Prüferisches Vorgehen 

 



 

 

Wir haben nachvollzogen, dass die Transaktion einen Unternehmenszusammenschluss gemäß IFRS 

3 darstellt. Hierbei haben wir insbesondere die Einschätzung der gesetzlichen Vertreter beurteilt, dass 

Geschäftsbetriebe erworben wurden. Zudem haben wir uns sowohl mit den zugrunde liegenden Pro-

zessen und Kontrollen zur Bestimmung der übertragenen Gegenleistung und der Durchführung der 

Kaufpreisallokation befasst, als auch aussagebezogene Prüfungshandlungen durchgeführt. Bei der 

Bewertung von immateriellen Vermögenswerten im Rahmen der Kaufpreisallokation - vor allem Kun-

denbeziehungen - haben wir die Ermittlung des Barwerts der künftig erwarteten Zahlungsströme 

nachvollzogen und die zugrunde liegenden Bewertungsmodelle sowohl methodisch als auch rechne-

risch nachvollzogen. Hierbei haben wir untersucht, ob die Budgetplanungen allgemeine und bran-

chenspezifische Markterwartungen widerspiegeln sowie die im Rahmen der Schätzung der beizule-

genden Zeitwerte verwendeten Bewertungsparameter - insbesondere die geschätzten Wachstums-

raten, die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensätze sowie die Steuersätze - gewürdigt. Zu-

dem haben wir die Ableitung des Geschäftswerts nachvollzogen. Weiterhin haben wir die Angemes-

senheit der Angaben im Zusammenhang mit den genannten Unternehmenserwerben im Konzern-

Anhang auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit beurteilt.  

 

Bilanzierung von Investment Properties nach IAS 40  

 

Beschreibung des Sachverhalts 

 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Angaben im 

Konzern-Anhang im Abschnitt „Erläuterungen zu Grundlagen und Methoden des Konzernabschlus-

ses“. Angaben zur Bilanzierung von Investment Properties nach IAS 40 finden sich im Konzern-An-

hang unter „Angaben zur Konzernbilanz“ unter dem Abschnitt „Als Finanzinvestition gehaltene Immo-

bilien“. 

 

Bei der Muttergesellschaft und bei einzelnen Tochtergesellschaften sind Grundstücke bilanziert, die 

die Voraussetzung für den Ansatz und die Bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

erfüllen. Aus unserer Sicht sind diese Sachverhalte von besonderer Bedeutung, da sowohl Ansatz als 

auch Bewertung dieser betragsmäßig bedeutsamen Posten in einem hohen Maß auf Einschätzungen 

und Annahmen des Vorstands basieren.  

 

Prüferisches Vorgehen 

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns auf Konzernebene sowie bei den bilanzierenden Kon-

zerngesellschaften mit dem Prozess zu Ansatz und Bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen 

Immobilien auseinandergesetzt, insbesondere hinsichtlich einer konzerneinheitlichen Bewertung. Mit 

der Kenntnis, dass bei geschätzten Werten ein erhöhtes Risiko falscher Angaben in der Rechnungs-

legung besteht und dass aus Bewertungsentscheidungen des Vorstands eine direkte und deutliche 

Auswirkung auf das Jahresergebnis resultiert, haben wir die Angemessenheit der Wertansätze an-

hand uns vorgelegter vertraglicher Grundlagen und Berechnungen beurteilt.  Weiterhin haben wir den 

korrekten Ausweis der aus der Bewertung resultierenden Posten der Gesamtergebnisrechnung sowie 

die Angaben im Konzern-Anhang geprüft. 
 
 

 

Sonstige Informationen 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informa-

tionen umfassen: 

 



 

 

 die nichtfinanzielle Konzernerklärung, 

 

 die Konzernerklärung zur Unternehmensführung, 

 

 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses 

und Konzern-Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks, 

 

 den Corporate Governance Bericht nach Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex 

und 

 

 die Versicherung nach § 297 Abs. 2 Satz 4 HGB zum Konzernabschluss und die Versicherung 

nach § 315 Abs. 1 Satz 6 HGB zum Konzern-Lagebericht. 

 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-Lagebericht erstrecken sich nicht 

auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch ir-

gendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu 

lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum Konzern-Lagebericht oder unseren 

bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und 

den Konzern-Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den 

IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwenden-

den deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 

der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, 

um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtig-

ten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 

sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, 

es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren bzw. die Absicht den Geschäftsbetrieb einzustellen 

oder es besteht keine realistische Alternative dazu. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzern-Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als not-

wendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzern-Lageberichts in Übereinstimmung mit den 



 

 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Konzern-Lagebericht erbringen zu können. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Kon-

zerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzern-Lageberichts.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Kon-

zern-Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und 

ob der Konzern-Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt so-

wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-Lagebericht 

beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-

fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-

tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses 

und Konzern-Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus  

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter 

- falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzern-Lagebericht, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 

die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 

Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, be-

absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können.  

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzern-Lageberichts relevanten Vorkeh-

rungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 

Systeme abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 

zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 



 

 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzern-

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-

weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-

lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-

tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Un-

ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvor-

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie 

sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 

deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

 holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen 

der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile 

zum Konzernabschluss und zum Konzern-Lagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für 

die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die 

alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.  

 beurteilen wir den Einklang des Konzern-Lageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.  

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Konzern-Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-

genständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundelie-

genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.  

 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die rele-

vanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen 

und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich 

auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.  

 



 

 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert 

haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichts-

zeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir 

beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechts-

vorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.  

 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 15. Mai 2018 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir 

wurden am 22. November 2018 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Ge-

schäftsjahr 2005 als Konzernabschlussprüfer der Uzin Utz Aktiengesellschaft, Ulm, tätig.  

 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzli-

chen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang 

stehen.  

 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Peter-Jürgen Hickmann. 

 

München, 20. März 2019 

 

ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Hauptniederlassung München 

 

 

 

 

 

 

Peter Knop Peter-Jürgen Hickmann 

Wirtschaftsprüfer            Wirtschaftsprüfer 


